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S geht ein fundamentales Recht“
Eın Gespräch mIıt Protessor Alexander Hollerbach über Probleme des
kırchlichen Vereıinsrechts
Die gerade begonnene Vollversammlung der Bischofssynode selt Je, und spezıell kirchliche Personalverbände —

ayırd sıch IM Rahmen des Laienthemas sıcher auch mıl der zıalen Zwecken Spatestens seiIt der Säkularısation.
Frage beschäftigen, zwelcher Status UN zwelche Bedeutung
den verschiedenen Vereinigungen, Verbänden UN CWEe- Hollerbach: In der grundrechtlichen Normierung der

Vereinigungsftreiheit kommt jedenfalls eın objektivesSUNSCH ıIn der Kirche zukommt. Durch das Vereinsrecht des
BILS VOoNn 719853 sınd hier NEeUC vrechtliche Rahmenbedingun- Prinzıp deutlicher als bısher ZU Ausdruck. Es wırd da-

mIt törmlıch anerkannt, da{fß verfassungsrechtlich -gn geschaffen worden, die Jjetzt erst umgesetzt UN. ANZE- ben der amtskıirchlichen Struktur in der Kırche iınezwuandt zwwerden MUSSEN. Der Stellenwert des Vereinsrechts verein1gungs- bzw verbandsrechtliche Struktur o1bt undLäßt sıch auch daran ablesen, daß Gegenstand des sechsten gyeben dart. Wır haben hıer iıne Legıtimationsgrundlageınternationalen Kongresses für Kanonisches Recht WAT, der für freıe Gruppenbildung ın der Kırche VOT UunNs, dıe auch
DO his September ın München stattfand. 'her dıe für die Frage des kırchlichen Pluralısmus VO  — erheblicherBedeutung des Vereinsrechts UN. dıe möglıchen Folge- Bedeutung ISt, SOWeIlt sıch in freien Gruppen darstellt.probleme sprachen 01r miıt Professor Alexander Hollerbach,
der der Juristischen Fakultat der Unıversitdt Freiburg
Rechtsphilosophie UN Kırchenrecht lechrt. Die Fragen stell- „Das staatlıche Recht dehnt den
fen UlTrich Ruh und Davıd Seeber. Bereich der Garantıe des kirchlichen

Herr Professor Hollerbach, die aterıe ereiıns- Selbstbestimmungsrechts sehr weıt
recht 1St WAar nıcht S  = 1im kanonıschen Recht, aber der c

A4AUS
Kodex VO 1983 schafft doch eın ın Substanz un Struk-
Ur weıtgehend Vereinsrecht. Intern beschäftigt OSt das Vereinsrecht des CC VO  = 1983 iın seıner
INa  > sıch ın remıen und Kommissıonen recht INntensS1IV
mı1ıt dıiıesem Komplex, ber nach außen kommt bısher e1- konkreten Ausgestaltung das Grundrecht der ere1in1-

gungsfreıiheit aber auch wiırklıch voll un: SANZ eın Ichgyentlıch keine rechte Dıskussion zustande. Unterschätzt
INa  — dıe aterıe un die Wırkungen, dıe VO den denke hıer VOT allem die Unterscheidung zwıischen Ööf-

tentlıchen, VO der Hıerarchie errichteten un prıvatenRegelungen ausgehen? Vereinigungen; wırd damıt nıcht schon durch die Lermi1-
Hollerbach: Es steht sicherlich 1e] auf dem Spıel, einmal nologıe ine klare Rangordnung ZESELZL, wobel die hıer-
1im Hınblick auf dıe ekklesiologische Grundstruktur der archıenäheren Vereinigungen über den „privaten“”
Kırche, Iso auf der Ebene der Theorıie, ber auch für die stehen kommen?
Praxıs, für die konkrete Wıirklichkeit der kirchlichen Hollerbach: Hıer lıegt tatsächlich ıne YEWISSE Schwier1g-ollzüge. Von einıgem Gewicht 1St zunächst dıe grund- keıt, schon weıl INa  — zunächst einmal VO Ausgangs-rechrtliche Normierung der Vereinigungs- un ersamm- punkt des Fundamentalrechts 1mM Kanon D 4U S nıchtlungsfreiheit 1m AI Bekanntlich hat der Kodex eın Phänomen W1€e die öffentlichen Vereinigungen denkt
VO 1983 ZzUu erstenmal den Versuch gemacht, grundle- Im übrıgen o1bt Ja uch einıge Anzeıichen dafür, da{fsgende Pflichten un: Rechte der Gläubigen katalogı1- den Öötffentlichen Vereinigungen 1ne höhere Dıignität -sıeren. Man kann diesem Katalog manches krıtisıeren,
aber bleıbt doch eın sehr bemerkenswerter Versuch. In kommen soll Das kommt LWa Z Ausdruck 1mM Kanon

298 Z he1ßit, da{fß dıe Gläubigen bevorzugt dendieser Liste VO Rechten un: Pflichten tindet INa  > auch Vereinen beıtreten ollen, dıe VO der zuständıgenden grundlegenden Kanon Z „Den Gläubigen 1St kirchlichen Autorität errichtet sınd. Freılich darf I1a  —_ SC-unbenommen, Vereinigungen für /7wecke der Carıtas
oder der Frömmigkeıt oder AA Förderung der christlı- rade auch diese Norm nıcht 4US$ dem grundsätzlıchen S:

sammenhang mıiıt dem Kanon 265 herauslösen. Dieserchen Berufung der elt freı gründen und leıten
un: Versammlungen abzuhalten, diese 7wecke C

besondere Hınweıls auf diıe „CONSOClatlones publıcae”
hebt die gyrundsätzlıche Statulerung eINes Freiheitsrechts

meınsam verfolgen. ” Damıuıt wırd ein Freiheitsrecht, un damıt elınes Rechtes AA Gründung VO prıvateneın subjektiver Anspruch normılert. Es gyeht hiıer nıcht Vereinigungen nicht' aut
eınen bloßen Gunsterwelıs, der VO oben her eingeräumt
wırd, sondern die Statulerung eines tundamentalen Was meınt dann der Kodex eigentlıch mıiıt „Öffent-
Rechtes Diesen grundlegenden Ansatzpunkt dürten lıch“ bzw ADEIMAtE
Erörterungen ZUuU "Thema Vereinsrecht n1ıe aus den Au- Hollerbach: Auf iıne kurze Formel gyebracht, heiflßt SOl
SCH verlieren. fentlıch“ hıer sovıel WI1IEe „amtlıch”. Das Entscheidende

Ist dieses Grundrecht grundlegend neu” De den öftentlichen Vereimnigungen 1St Ja dıe Errichtung
facto o1bt „TIromme Vereinigungen , Bruderschatten durch eıiınen Akt der zuständıgen amtlıchen Autorıität mIt
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der Folge einer sehr 1e| stärkeren Anbindung an dıe be- Ist der Ööffentliche Verband, WI1IE S 1m Kodex 11O1-

treffende Autorität, VOT em aber auch mıt der Konse- miert wiırd, 1Im estaatlıchen Recht, 1M bürgerlichen (jesetz-
UCNZ, da{fß die ötffentlichen Vereinigungen berechtigt buch, überhaupt unterzubringen? Kırchliche Verbände,
sınd, 1Im Namen der Kirche sprechen und handeln. dıe zugleich ereine im Sınne des bürgerlichen Rechts

seın wollen, eingetragene Vereine Beıispiel, mMUussenHEK Wırd In diesem all der Begriff „Vereinigung” da- In iıhrer inneren Verfassung doch YEWISSEN Vorausset-durch nıcht überdehnt? Pafit dıe Rechtsfigur der „Öffent-
ZUNgCN des demokratisch vertafßten „Zzıivilen” Vereins-liıchen Vereinigung”, WIEC S1E 1 Kodex gefafßt ISt, —- rechts, beı der Bestellung des Führungspersonals,mındest nıcht viel eher auf kırchliche Werke als auf ertüllen. Könnte da nıcht ın NECUCS Konftliktteld NISLE-Verbände? hen, auch 1m Zusammenhang mıt den Vertassungsbe-

Hollerbach: Zunächst mu{fß 1INan wohl testhalten, da{fß dıe stımmungen, die der Kırche Autonomıie in ihren eigenen
öffentlichen ereiıne tür ganz estimmte Aufgaben VOTI- Angelegenheıten einräumen ” Spielt dieser Komplex iın

den lautenden Beratungen 2200 Umsetzung des kırchli-gesehen sınd. Das ergıbt sıch au dem Kanon SO eın
ausdrücklicher Vorbehalt normilert iSt. WEenNnn heißst, chen Vereinsrechts iıne Rolle?
da{ß ausschliefßlich der zuständıgen kirchlichen Autorität Hollerbach: Es o1bt dieser Frage noch keıne abschlıe-die Errichtung solcher Vereıine zukommt, die sıch der Senden Auffassungen. Man mu{fß zunächst eınmal be-Vermittlung der christlichen Lehre 1mM Namen der Kirche rücksichtigen, da{fß das staatlıche Recht, insbesondere >oder der Förderung des amtlichen Gottesdienstes wıd-
iINe  . oder die sıch anderen Zielen zuwenden wollen, dıe WwW1€e das Bundesverfassungsgericht auslegt, den Bereich

der Garantıe des kırchlichen Selbstbestimmungsrechtsıhrer Natur nach der kırchlichen Autorität vorbehalten nach Art 19 Abs der Weımarer Reichsverfassungsınd. Das 1St Ja durchaus als 1ine ZEWISSE Einschränkung sehr weıt ausdehnt. Dıi1e In diesem Zusammenhang immerund Speziıfizierung der Aufgabenstellung solcher Ööffent-
liıcher ereıine verstehen. Alle anderen Zuel- und wıeder autftauchende un: auch VO Bundesverfassungs-

gericht selbst benützte Formel lautet Ja „Die Selbstord-Zweckrichtungen, dıie 1mM Kodex sehr weıt umschrieben
NUunNngS- un Selbstverwaltungsgarantıe kommt nıcht 1Urwerden, sınd emnach legıtımes Betätigungsfeld der pr1- den verfafßten Kırchen un: deren rechtlich selbständıgenereıine. Dıie VO  —_ Ihnen angesprochenen Werke

kommen als solche 1m kırchlichen Vereinsrecht nıcht VOT.
Teılen ZUgute, sondern allen der Kırche ın bestimmter
Weiıse zugeordneten Einriıchtungen ohne Rücksicht aufFEın eıgenes Recht der Werke wÄäare TSL noch entwık-

keln hre Rechtstform, WE S$1C nach kirchlichem Selbstver-
ständnıs iıhrem 7weck oder ıhrer Aufgabe entsprechend

Das miıt den Werken scheıint u1ns aber eın wichtiger beruten sınd, ın Stück des Auftrags der Kırche wahrzu-
Punkt seIn. Bischöfliche Werke Ww1€e Miısereor und Ad- nehmen und erfüllen.“
venlat lassen sıch einigermaßen problemlos ntier die Ka-
tegorıe der öffentlichen Vereinigungen des NCUECMN Ver- HEK Das heißt in uUunNnseTEIIN Fall, kiırchliche Vereinigun-

SCH M1t der staatlıchen Rechtstorm eiınes eingetrageneneinsrechts einordnen. Aber schon beım Carıtasverband
dürtte schwierig werden, der Ja irgendwo auf der Vereıins könnten In hre Statuten Bestimmungen autneh-

IMECN, dıe nıcht MI1 dem bürgerlichen Recht kontorm gC-Schnittlinie zwıischen Verband und Werk steht474  Interview  der Folge einer sehr viel stärkeren Anbindung an die be-  HK: Ist der öffentliche Verband, wie er im Kodex nor-  treffende Autorität, vor allem aber auch mit der Konse-  miert wird, im staatlichen Recht, im bürgerlichen Gesetz-  quenz, daß die öffentlichen Vereinigungen berechtigt  buch, überhaupt unterzubringen? Kirchliche Verbände,  sind, im Namen der Kirche zu sprechen und zu handeln.  die zugleich Vereine im Sinne des bürgerlichen Rechts  sein wollen, eingetragene Vereine zum Beispiel, müssen  HK: Wird in diesem Fall der Begriff „Vereinigung“ da-  in ihrer inneren Verfassung doch gewissen Vorausset-  durch nicht überdehnt? Paßt die Rechtsfigur der „öffent-  zungen des demokratisch verfaßten „zivilen“ Vereins-  lichen Vereinigung“, so wie sie im Kodex gefaßt ist, zu-  rechts, z. B. bei der Bestellung des Führungspersonals,  mindest nicht viel eher auf kirchliche Werke als auf  erfüllen. Könnte da nicht ein neues Konfliktfeld entste-  Verbände?  hen, auch im Zusammenhang mit den Verfassungsbe-  Hollerbach: Zunächst muß man wohl festhalten, daß die  stimmungen, die der Kirche Autonomie in ihren eigenen  öffentlichen Vereine für ganz bestimmte Aufgaben vor-  Angelegenheiten einräumen? Spielt dieser Komplex in  den laufenden Beratungen zur Umsetzung des kirchli-  gesehen sind. Das ergibt sich aus dem Kanon 301, wo ein  ausdrücklicher Vorbehalt normiert ist, wenn es heißt,  chen Vereinsrechts eine Rolle?  daß ausschließlich der zuständigen kirchlichen Autorität  Hollerbach: Es gibt zu dieser Frage noch keine abschlie-  die Errichtung solcher Vereine zukommt, die sich der  ßenden Auffassungen. Man muß zunächst einmal be-  Vermittlung der christlichen Lehre im Namen der Kirche  rücksichtigen, daß das staatliche Recht, insbesondere so,  oder der Förderung des amtlichen Gottesdienstes wid-  men oder die sich anderen Zielen zuwenden wollen, die  wie das Bundesverfassungsgericht es auslegt, den Bereich  der Garantie des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts  ihrer Natur nach der kirchlichen Autorität vorbehalten  nach Art. 137 Abs.3 der Weimarer Reichsverfassung  sind. Das ist ja durchaus als eine gewisse Einschränkung  sehr weit ausdehnt. Die in diesem Zusammenhang immer  und Spezifizierung der Aufgabenstellung solcher öffent-  licher Vereine zu verstehen. Alle anderen Ziel- und  wieder auftauchende und auch vom Bundesverfassungs-  gericht selbst benützte Formel lautet ja: „Die Selbstord-  Zweckrichtungen, die im Kodex sehr weit umschrieben  nungs- und Selbstverwaltungsgarantie kommt nicht nur  werden, sind demnach legitimes Betätigungsfeld der pri-  den verfaßten Kirchen und deren rechtlich selbständigen  vaten Vereine. Die von Ihnen angesprochenen Werke  kommen als solche im kirchlichen Vereinsrecht nicht vor.  Teilen zugute, sondern allen der Kirche in bestimmter  Weise zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf  Ein eigenes Recht der Werke wäre erst noch zu entwik-  keln.  ihre Rechtsform, wenn sie nach kirchlichem Selbstver-  ständnis ihrem Zweck oder ihrer Aufgabe entsprechend  HK: Das mit den Werken scheint uns aber ein wichtiger  berufen sind, ein Stück des Auftrags der Kirche wahrzu-  Punkt zu sein. Bischöfliche Werke wie Misereor und Ad-  nehmen und zu erfüllen.“  veniat lassen sich einigermaßen problemlos unter die Ka-  tegorie der öffentlichen Vereinigungen des neuen Ver-  HK: Das heißt in unserem Fall, kirchliche Vereinigun-  gen mit der staatlichen Rechtsform eines eingetragenen  einsrechts einordnen. Aber schon beim Caritasverband  dürfte es schwierig werden, der ja irgendwo auf der  Vereins könnten in ihre Statuten Bestimmungen aufneh-  men, die nicht mit dem bürgerlichen Recht konform ge-  Schnittlinie zwischen Verband und Werk steht ...  hen  Hollerbach: Der Caritasverband ist iın mehrfacher Hin-  Hollerbach: Das ist ein Sonderproblem, weil auch zu be-  sicht ein interessantes und wichtiges Beispiel. Man kann  gerade an dieser Organisation ablesen; wie schwierig es  achten ist, daß das Vereinsrecht des Bürgerlichen Gesetz-  buches sehr weitherzig ist. Die Satzungsautonomie wird  ist, eine — in den Einzelheiten jedenfalls — neue rechtliche  Struktur mit zum Teil differenzierten Normierungen auf  in einem sehr umfassenden, weiten Sinne verstanden. Es  ist beispielsweise in der Rechtsprechung klargestellt, daß  ein Gebilde anzuwenden, das historisch gewachsen ist  aufgrund bestimmter Vorgaben einerseits aus dem staat-  es durchaus möglich ist, eine Satzungsbestimmung auf-  lichen und andererseits aus dem kirchlichen Recht.  zunehmen, der zufolge die Auflösung eines Vereins der  Grundsätzlich dürfte zum Caritasverband im Hinblick  Zustimmung einer kirchlichen Autorität bedarf. Im Wege  der Satzungsautonomie können somit Bindungen an die  auf Kanon 301 zu sagen sein, daß die Aufgabe der Dia-  konie nicht zu den im engeren Sinn der kirchlichen Au-  Mitwirkung von Institutionen vorgesehen werden, die  außerhalb des Vereins stehen.  torität vorbehaltenen Bereichen gehört. Allerdings besagt  das nicht, daß Diakonie sozusagen nur privat geleistet  HK: Das würde dann konkret auch für Kanon 326 $ 1  werden könnte und nicht auch amtlich. In der heutigen  gelten, wonach auch ein privater Verein in bestimmten  Verfassung des Caritasverbands gibt es durchaus Ele-  Fällen von der zuständigen kirchlichen Autorität aufge-  mente, die ihn über einen bloß privaten Verband hinaus-  löst werden kann?  heben bzw. die im neuen Kodex ganz dem Bereich der  öffentlichen Vereine zugewiesen sind. Hier sind die  Hollerbach: So etwas wäre möglich, wenn man das ver-  Dinge noch nicht ausdiskutiert. Schließlich muß auch  fassungsrechtlich verbürgte  kirchliche  Selbstbestim-  der Status des jeweiligen Verbandes im weltlichen Recht  mungsrecht auch auf das kirchliche Vereinsrecht bezieht.  mitbedacht werden.  Aber im Blick auf die konkreten Auswirkungen sind diehen
Hollerbach: Der Carıtasverband 1STt 1ın mehrtacher Hın-

Hollerbach: Das 1St. eın Sonderproblem, weıl aUC be-sıcht eın interessantes und wichtiges eıispiel. Man kann
gerade al dieser Organısatıon ablesen; WIE schwierig achten ISt, da{(ß das Vereinsrecht des Bürgerliıchen (Jesetz-

uches csehr weıitherzig ISt Die Satzungsautonomie wırdf iıne ıIn den Einzelheiten jedentalls rechtliche
Struktur mMI1t um Teıl ditterenzierten Normierungen auf 1ın einem csehr umfassenden, weıten Sınne verstanden. Es

ISTt beispielsweise ın der Rechtsprechung klargestellt, da{fß1ın Gebilde anzuwenden, das historisch gewachsen 1St
aufgrund bestimmter Vorgaben eiınerseılts aus dem at- durchaus möglıch ISt, ıne Satzungsbestimmung auf-
lıchen un: andererseıts AaUS dem kirchlichen Recht zunehmen, der zufolge dıe Auflösung eines ereins der
Grundsätzlich dürfte zu Carıtasverband 1Im Hinblick Zustimmung einer kiırchlichen Autorıität bedarft. Im Wege

der Satzungsautonomıie können SOMIt Bindungen dieauf Kanon 301 se1ın, da{fß die Aufgabe der Dıa-
konıe nıcht den 1m ENSCICH 1Inn der kirchlichen Au- Mıtwırkung VO Institutionen vorgesehen werden, die

außerhalb des ereıns stehen.torıtät vorbehaltenen Bereichen gehört. Allerdings besagt
das nıcht, da{ß Diakonie OZUSagCN 1U  a priıvat geleıstet DDas würde dann konkret uch für Kanon 326
werden könnte un nıcht auch amtlıch. In der heutigen gelten, wonach auch eın priıvater Vereın ın bestimmten
Verfassung des Carıtasverbands o1bt durchaus Ele- Fällen VO der zuständıgen kırchlichen Autorität aufge-
n  „ dıe ıhn über einen blo{fß priıvaten Verband hiınaus- OÖst werden kann?
heben bzw dıe 1mM Kodex ganz dem Bereich der
öffentlichen Vereıine zugewlesen sıind Hıer sınd dıe Hollerbach: So wäare möglıch, WEeNnNn INa  — das VOI-

Dınge noch nıcht ausdiskutiert. Schliefßlich mu{ uch fassungsrechtlıich verbürgte kirchliche Selbstbestim-
der Status des jeweılıgen Verbandes 1mM weltlichen Recht mungsrecht auch auf das kirchliche Vereinsrecht bezieht.
mıtbedacht werden. Aber 1m Blıck auf die konkreten Auswiırkungen siınd die
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Überlegungen noch nıcht weılt gediehen. Lassen S1e Statuten der zuständıgen kırchlichen Autorität nıchrt VOT-
mich noch ELWAS Grundsätzliches Posıition des Bun- legen?
desverfassungsgerichts Cn Es wırd Ja ausdrücklich Hollerbach: 7u dieser Frage gıbt bısher in der Liıtera-immer darauft abgehoben, da{fß der FaANzZC Bereich ON

LUr noch nıcht csehr viele Stellungnahmen. Hınweisenkirchlichen Einriıchtungen in die verfassungsrechtlıche möchte ch auf die meılner Ansıcht nach berechtigte Auf-(zarantıe der Selbstbestimmung einbezogen wiırd, ohne fassung des Paderborner Kirchenrechtlers WinfriedRücksicht auf hre Rechtsform. Allerdings ırd ın 11°- Schulz, dıe In seinem Buch „Der 11CUC Kodex und dıegendwıe artıkulierbares näheres Verhältnis ur Kırche kirchlichen ereine“ vertritt: Demnach kann CX ırchlı-gefordert: uß sıch AaUS der historischen Entwicklung, che ereine ohne Statutenprüfung geben. hre rechtliche
us der Satzung, aus$s der Zielsetzung ergeben. Aber Grundlage haben diese kırchlichen ereıiıne unmittelbarkönnte jetzt sehr wohl der Gedanke auftauchen, und in dem Grundrecht des Kanon 215 Auch In einem Papıer
WAar gerade In der Perspektive des staatlıchen Rechts, des Zentralkomitees 1St. [anl dieser Auffassung gefolgtda{fß diese (z3arantıe NUuUr denjenigen Einrichtungen ZUgULEC un spricht dort VOoO „schlicht privaten” Vereıinen, wobe!lkommen soll, die nach den Regeln des kırchlichen Vereıi-
nıgungsrechts INn der eınen oder anderen Form yeordnet

INan natürlich arüber streıten kann, ob das eın glücklı-
cher Terminus 1ISt

sınd.
Es schafft zumındest YEWISSE Unklarheıten, WenNn

VO „schlicht privaten” Vereinen gesprochen wırd, diese
„Freıe Zusammenschlüsse haben ın der aber nıcht durch das Vereinsrecht des Kodex nOormilert
Kırche ihren legıtımen Platz“ werden und Iso 1ın dıesem Sınne keine „Vereine” sınd

Hollerbach: Vielleicht könnte INa  z dıe „schlicht privatenIm kırchlichen Vereinsrecht o1bt nıcht NUr die ereine” uch einfach als treıe Zusammenschlüsse be-
Unterteijlung 1n Öötftfentliche un: prıvate Vereinigungen, zeichnen, S1e damıt deutlich VO  S den anderen Grup-sondern be1 den privaten Vereinigungen wırd unterschie- pıerungen abzuheben. Aber Jetzt einmal abgesehen VOden nach solchen ohne un solchen mıt dem Status eıner
Juristischen Person. Wıe ISt diese Unterscheidung be-

dem terminologıschen Problem: iıch sehe nıemanden, der
bestreıiten würde, da{fß solche Zusammenschlüsse ın der

werten, un W1€e wiırkt S$1e sıch für dıe verschıiedenen Ver-
bände praktisch aus”

Kırche ihren legıtımen Platz haben
Dıie Form des „schlıcht privaten” ereıiıns hat sıcher

Hollerbach: Der Freiraum des privaten ereıins ohne hre Vorzüge: Eın solcher Vereın verfügt über eın größe-
kırchliche Rechtspersönlichkeit 1St zweıtellos größer. 1C5S5 Ma{ al Autonomıie uch als der private Vereın 1mM
/war heifßt in Kanon 299 D da{ß keın privater ereıin Sınne des kırchlichen Vereinsrechts. Es fragt sıch NUr, ob
ON Gläubigen in der Kırche anerkannt wiırd, WE seıne das eıne befriedigende Lösung 1St. Der betreffende Ver-
Statuten nıcht on der zuständıgen Autorität überprüft eın hat War eiıne Grundlage In einem kırchlichen
worden sınd. Diese Überprüfung erfolgt allerdings U Grund- oder Menschenrecht, aber keine Rechtsfähigkeit
1mM Hınblick auf dıe Erklärung eINeEs „nıhıl obstat“. Es im Sınne des kiırchlichen Rechts. Wıevıiel 1St In dann @1-
wırd Iso geprüft, ob BCHCNH dıe betreffenden Statuten gentlich wert”?
unter dem Gesichtspunkt der kirchlichen Lehre Beden- Hollerbach: S1e ürfen nıcht VErgCSSCH, da{fß auch der pr1-ken gıbt Man mu (ß deshalb daraut abheben, da{fß sıch
hıer ıne negatıve Überprüfung andelt, während ın e Vereın, der seıne Statuten überprüfen läfßst, keine

Rechtsfähigkeit im eigentlichen Sınn hat S1e kommt erstdem Falle, in dem ın privater Vereın die kırchliche durch eiınen ausdrücklichen Akt der zuständıgen kıirchli-Rechtstähigkeit erwerben will, der FEintlu{dß der kıirchli- chen Autorität zustande. Und W den „schlicht priva-chen Autorität weıtergeht. In anon 3727 U 2 wırd nam- ten Vereın betrittt Warum sollten nıcht YEWISSE Grup-lich PECSART, da{fß die Statuten des ereıns dann on der
pCN zunächst eiınmal als treıe Zusammenschlüsse ıhrenzuständıgen kırchlichen Autorität POSItLV gebillıgt se1ın Zusammenhalt un hre Wiırksamkeıt erproben, dannmüssen.
nier Umständen TSLT 1n den Status des ereıiıns hiınein-

Er bleibt ber trotzdem eın priıvater VereınInterview  475  Überlegungen noch nicht so weit gediehen. Lassen Sie  Statuten der zuständigen kirchlichen Autorität nicht vor-  mich noch etwas Grundsätzliches zur Position des Bun-  legen?  desverfassungsgerichts sagen. Es wird ja ausdrücklich  Hollerbach: Zu dieser Frage gibt es bisher in der Litera-  immer darauf abgehoben, daß der ganze Bereich von  tur noch nicht sehr viele Stellungnahmen. Hinweisen  kirchlichen Einrichtungen in die verfassungsrechtliche  möchte ich auf die meiner Ansicht nach berechtigte Auf-  Garantie der Selbstbestimmung einbezogen wird, ohne  fassung des Paderborner Kirchenrechtlers Winfried  Rücksicht auf ihre Rechtsform. Allerdings wird ein ir-  Schulz, die er in seinem Buch „Der neue Kodex und die  gendwie artikulierbares näheres Verhältnis zur Kirche  kirchlichen Vereine“ vertritt: Demnach kann es kirchli-  gefordert: es muß sich aus der historischen Entwicklung,  che Vereine ohne Statutenprüfung geben. Ihre rechtliche  aus der Satzung, aus der Zielsetzung ergeben. Aber es  Grundlage haben diese kirchlichen Vereine unmittelbar  könnte jetzt sehr wohl der Gedanke auftauchen, und  in dem Grundrecht des Kanon 215. Auch in einem Papier  zwar gerade in der Perspektive des staatlichen Rechts,  des Zentralkomitees ist man dieser Auffassung gefolgt  daß diese Garantie nur denjenigen Einrichtungen zugute  und spricht dort von „schlicht privaten“ Vereinen, wobei  kommen soll, die nach den Regeln des kirchlichen Verei-  nigungsrechts in der einen oder anderen Form geordnet  man natürlich darüber streiten kann, ob das ein glückli-  cher Terminus ist.  sind.  HK: Es schafft zumindest gewisse Unklarheiten, wenn  von „schlicht privaten“ Vereinen gesprochen wird, diese  „Freie Zusammenschlüsse haben in der  aber nicht durch das Vereinsrecht des Kodex normiert  Kirche ihren legitimen Platz“  werden und also in diesem Sinne keine „Vereine“ sind ...  Hollerbach: Vielleicht könnte man die „schlicht privaten  HK: Im kirchlichen Vereinsrecht gibt es nicht nur die  Vereine“ auch einfach als freie Zusammenschlüsse be-  Unterteilung in öffentliche und private Vereinigungen,  zeichnen, um sie damit deutlich von den anderen Grup-  sondern bei den privaten Vereinigungen wird unterschie-  pierungen abzuheben. Aber jetzt einmal abgesehen von  den nach solchen ohne und solchen mit dem Status einer  Juristischen Person. Wie ist diese Unterscheidung zu be-  dem terminologischen Problem: ich sehe niemanden, der  bestreiten würde, daß solche Zusammenschlüsse in der  werten, und wie wirkt sie sich für die verschiedenen Ver-  bände praktisch aus?  Kirche ihren legitimen Platz haben.  HK: Die Form des „schlicht privaten“ Vereins hat sicher  Hollerbach: Der Freiraum des privaten Vereins ohne  ihre Vorzüge: Ein solcher Verein verfügt über ein größe-  kirchliche Rechtspersönlichkeit ist zweifellos größer.  res Maß an Autonomie auch als der private Verein im  Zwar heißt es in Kanon 299 $ 3, daß kein privater Verein  Sinne des kirchlichen Vereinsrechts. Es fragt sich nur, ob  von Gläubigen in der Kirche anerkannt wird, wenn seine  das eine befriedigende Lösung ist. Der betreffende Ver-  Statuten nicht von der zuständigen Autorität überprüft  ein hat zwar eine Grundlage in einem kirchlichen  worden sind. Diese Überprüfung erfolgt allerdings nur  Grund- oder Menschenrecht, aber keine Rechtsfähigkeit  im Hinblick auf die Erklärung eines „nihil obstat“. Es  im Sinne des kirchlichen Rechts. Wieviel ist er dann ei-  wird also geprüft, ob es gegen die betreffenden Statuten  gentlich wert?  unter dem Gesichtspunkt der kirchlichen Lehre Beden-  Hollerbach: Sie dürfen nicht vergessen, daß auch der pri-  ken gibt. Man muß deshalb darauf abheben, daß es sich  hier um eine negative Überprüfung handelt, während in  vate Verein, der seine Statuten überprüfen läßt, keine  Rechtsfähigkeit im eigentlichen Sinn hat. Sie kommt erst  dem Falle, in dem ein privater Verein die kirchliche  durch einen ausdrücklichen Akt der zuständigen kirchli-  Rechtsfähigkeit erwerben will, der Einfluß der kirchli-  chen Autorität zustande. Und was den „schlicht priva-  chen Autorität weitergeht. In Kanon 322 $ 2 wird näm-  ten“ Verein betrifft: Warum sollten nicht gewisse Grup-  lich gesagt, daß die Statuten des Vereins dann von der  pen zunächst einmal als freie Zusammenschlüsse ihren  zuständigen kirchlichen Autorität positiv gebilligt sein  Zusammenhalt und ihre Wirksamkeit erproben, um dann  müssen.  unter Umständen erst in den Status des Vereins hinein-  HK: Er bleibt aber trotzdem ein privater Verein ...  zuwachsen, der seine Statuten überprüfen läßt? Natür-  lich können freie Zusammenschlüsse auch in dem Sinn  Hollerbach: Das schon. Aber es gibt innerhalb der priva-  ein Refugium sein, daß sich damit Gruppen bilden, die  ten Vereine doch zwei Klassen: diejenigen, bei denen die  Statuten im Sinne des „nihil obstat“ überprüft sind, und  sich der kirchlichen Aufsicht entziehen wollen. Nur gilt  auch für die privaten Vereine, daß sie sich nicht ohne Zu-  solche, die kirchliche Rechtspersönlichkeit erwerben, de-  stimmung der kirchlichen Autorität katholisch nennen  ren Statuten aber dann förmlich gebilligt sein müssen,  dürfen. Dieser Grundsatz kommt im Vereinsrecht im Ka-  und zwar in dem Sinne, daß auch die kirchliche Autorität  non 300 zum Ausdruck, aber auch schon im Grund-  auf die Bestimmungen der Statuten Einfluß nehmen  kann.  rechtskatalog unmittelbar im Anschluß an den Kanon  215, nämlich im Kanon 216, wo davon die Rede ist, daß  HK: Und was ist dann mit den Vereinigungen, die sich  kein Verein oder Verband sich ohne Zustimmung der zu-  der Norm des Kanon 299 $ 3 nicht unterwerfen, also ihre  ständigen kirchlichen Autorität katholisch nennen darf.zuwachsen, der seıne Statuten überprüfen läßet? Natür-
ıch können freie Zusammenschlüsse auch In dem ınnHollerbach: Das schon. Aber o1bt innerhalb der priıva- eın Refugium se1n, dafß sıch damıt Gruppen bılden, dıe

ten ereıine doch Zzwel Klassen: dıejenıgen, beı denen dıe
Statuten 1m Sınne des „nıhıl obstat“ überprüft sınd, und sıch der kirchlichen Aufsicht entziehen wollen. Nur gılt

uch fur die prıvaten Vereıne, da{fß S$1e sıch nıcht ohne Zalssolche, die kırchliche Rechtspersönlichkeit erwerben, de- stımmung der kirchlichen Autorität katholıisch CNNEN
IN0 Statuten aber dann förmlich gebillıgt seın mussen, dürten Diıeser Grundsatz kommt 1m Vereinsrecht 1m Ka-un: WAar ın dem Sınne, dafß uch dıe kırchliche Autorität

NO 300 ZU Ausdruck, ber auch schon 1m Grund-auf die Bestimmungen der Statuten Eintflu{ß nehmen
kann rechtskatalog unmıttelbar 1mM Anschlufßs den Kanon

Z5% nämlıch 1m Kanon 216, davon dıe Rede ISt, da{fßß
Und Was 1St dann miıt den Vereinigungen, die sıch keın Vereın oder Verband sıch ohne Zustimmung der

der Norm des Kanon 299 nıcht unterwertfen, Iso hre ständıgen kırchlichen Autorität katholıisch NECNNECN dart
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ZU Ausdruck, dem zufolge be1 der Ausübung ıhrer„Das Zentralkomitee 5ßt sıch dem
Vereinsrecht des Kodex nıcht Rechte die Gläubigen als einzelne Ww1€e auch In Vereıln1-

SUNSCH auf das Gemeinmwohl der Kırche, die Rechte
e1In- oder unterordnen“ derer un auft hre eigenen Pftlichten gyegenüber anderen

Rücksicht nehmen mUussen.Läßt sıch ZuUu gegenwärtigen Zeıtpunkt bereıts CL-
W as über den Weg un: dıe Rıchtungbdie dıe Bı- Wenn INa  . das bestehende kırchliche Vereinswesen
schöfe, spezıell hıerzulande, be] der Neugestaltung des In der Bundesrepublık Revue passıeren läßt, legt sıch dıe
Vereinswesens, SOWeIlt ıne solche durch die veränderte Vermutung nahe, die allermeısten dieser Vereinigungen
Rechtslage notwendıg wırd, einschlagen? kämen auch In Zukunft miıt dem Status Aaus, den S1e bıs-

her hatten: Vom Recht her gesehen ware das derHollerbach: Es ISTt jedenfalls keıne leichte Aufgabe für dıe des „schlıcht privaten ere1ıns. Wırd sıch bel der Anwen-kırchlichen Autorıtäten, mIt dem Instrumentarıum des
Vereinsrechts umzugehen. Sıe mussen TSL iıne dung des Vereinigungsrechts auf dıe eutschen

Verhältnisse In diesem ınn der Status qJUO durchsetzen?Konzeption entwıckeln, WI1€ S$1e dieses Recht anwenden
wollen. Wenn S1e INn vollem Umfang anwenden oll- Hollerbach: Auch hier 1ST gegenwärtıg noch zuvıel 1mM
veEN; würde das 1im übrıgen eınen Sanz erheblichen Fluß, als da{fß schon 1ne Antwort möglıch ware. Sıcher
Verwaltungsaufwand mIı1ıt sıch bringen. Es müfiten Ja ISt, da{f jeder einzelne Vereın VOT der Frage steht, WI1e€e
tänglıchere faktische Erhebungen VOTSCHOMMEN werden. sıch nach seiınem Selbstverständnıiıs und nach seıner
Wenn INan heute be] einem Ordinarıat oder Generalvıka- Struktur nach den Kriterien des Vereinsrechts 1mM
1at anfragt, W as für ereine denn 1MmM Bereich der D1- Kodex einordnet, welche Stellung 1mM kırchlichen Gefüge
Ozese o1bt, stÖöfßrt INa  - auf relatıv große Schwierigkeıiten, beansprucht. Dıie eigentlıch wichtige Grenzlınıe
Sanz abgesehen VO  - weıteren Fakten, dıe 1194  > noch scheint mMI1r nıcht sehr zwıschen den „schlıcht priıva-
n wI1ıssen möchte. Dıie kırchlichen Verwaltungen ha- ten  6 Vereinen un den prıvaten Vereiınen 1M ınn des
ben auch kaum ıne Übersicht über dıe konkrete Rechts- (Ae verlauten. Eıne qualitativ edeutsame Verände-
struktur der einzelnen Vereıne un: Verbände. Da müdfiste rung ergıbt sıch TSL dann, WECeNN die priıvaten Vereinigun-
INa  5 SOWeIlt sıch Verbände andelt, die nach SCH dıe kırchliche Rechtspersönlichkeit erwerben wollen,
staatlıchem Recht organısıert sınd den Regısterge- weıl damıt größere kırchenamtliche Einflußmöglichkei-
richten gyehen un: sıch dort die Satzungen vorlegen las- ten verbunden sind.
SCH Schliefßlich ware auch einıges Aufwand ertorder-
lıch, würde INa  —_ die Möglıchkeıiten der Aufsıcht, die der
kırchlichen Autorıität zustehen, In vollem Umfang In die „Dern Bereich der Aufsıcht wAare
Praxıs SCNAUCK strukturıeren und

Im un: 1mM 20. Jahrhundert 1ST i1ne zroße 1el- normıeren“
zahl Vereiınen und Verbänden, VOT allem La:envereli-
11C  - und -verbänden entstanden, deren Arbeıt und deren Wenn WIr schon be1 den spezıfısch eutschen Pro-
Zusammenspıel mıt der kırchlichen Autorität eigentlıch blemen sınd In der Bundesrepublık o1bt nıcht NUr Ver-
ohne CNAUC rechtliche Regelung funktioniert hat Wırd ine und Verbände, sondern auch Arbeıitsgemeinschaften

VO  a Vereıiınen un: Verbänden un schließlich eın Zen-demgegenüber durch den Kodex schon aufgrund
der extensiveren Regelungen 1m Vereinsrecht Autonomıie tralkomıtee der eutschen Katholıiken. Als kanonisti-
letztlich nıchrt her eingeschränkt als ausgebaut? scher Laıe kann INa  > das Zentralkomitee nırgends 1ın das

NECUC Vereinsrecht einordnen. Welchen kırchenrechtli-Hollerbach: Man wiırd einräumen muüssen, da{fs das NEUE

kirchliche Vereinigungsrecht nıcht ZSanz freı 1St VO eiıner hen Status hat bzw wırd zukünftig haben?

ängstlıch reglementierenden TLendenz Demgegen- Hollerbach: Das Zentralkomitee hat dieser Frage iıne
über bleıbt jedenfalls Juristischem Aspekt 1Ur Stellungnahme erarbeıtet. Darın wird klar DESAQT, da{fß
immer wıeder der Hınweıls darauf, da{fs alle diese Regle- der Zusammenschlufß der Kräfte des La1enapostolats, der
mentierungen etzten Endes den grundsätzlıchen Ansatz- letztlich 1m Zentralkomitee ine bestimmte Kepräsenta-
punkt be] den Freiheitsrechten der Gläubigen nıcht tionstorm findet, WAar seıne Grundlage IN der ere1n1-
autfheben können. Es kommt ben darauf d} da{fßs VO gungsfreiheit des Kanon 215 hat, da{fß sıch aber das
dem Recht auf freıe Inıtıiatıve Z Bıldung VO Gruppen Zentralkomitee dem Vereinigungsrecht des Kodex

nıcht e1IN- oder unterordnen läflßst Das Zentralkomıiteeun: Vereinigungen wiırklıch auch Gebrauch gemacht
wird. Gleichzeitig sollte INa  — hoffen dürfen, da{fß dıe Vor- wırd In dieser Stellungnahme als iıne Instıtution eıgener
steher der Kırche dıe Ausübung dieses Rechtes nıcht be- Art bezeıchnet, der Bestimmungen des Kodex nıcht EeNL-
ındern. Man mudfß treılich dazun Auch eın noch gegenstehen; wırd auch ZU Ausdruck gebracht, da{fß
unbeschränkt oder scheinbar absolut tormuliertes Recht Anderungen des Statuts des Zentralkomitees dem
kann In einer menschlichen Gemeininschaft n1€e eın unbe- Blickpunkt des Kodex nıcht ertorderlich selen. Es

Recht se1ın. Das kommt 1mM Kodex Ende des bleibt abzuwarten, ob diese Posıtion auch VO der Deut-
SOgENANNLEN Grundrechtskatalogs 1MmM Kanon DE klar schen Bischofskonferenz geteılt wırd, ber ich me1ıne,
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da{fß alles für dıe Auffassung des Zentralkomitees spricht. Hollerbach: Dıi1e Interpretation des Kanon 3723 macht
Wır stoßen hier auf eınen besonders aussagekräftigen Schwierigkeiten, VOT allem 1m Hınblick auf 1ıne exakte
Fall eıner hıstoriısch gewachsenen Struktur, auf dıe diıe Bestimmung dessen, WAasSs „regımen” verstehen
Formen, dıe der Kodex vorsıeht, eintach nıcht ASsSCH. 1St. Es 1St einıgermaßen klar, W as mıiıt Aufsicht („vıgılan-

Gra gemeınt ISt, un: klar 1St auch, W as 1m Kanon 29Aber das Aufsichtsrecht der Bischotskonftferenz
über alle kırchlichen ereine erstreckt sıch doch auch auf SESART ISt, nämlıch In bezug auf die Vermeıdung eiıner

Zersplitterung der Kräfte einerseıts, die Hınordnung aufdas Zentralkomitee das Gemeinwohl andererseıits. Diese Bestimmung geht
Hollerbach: Im Statut des Zentralkomitees 1St VO eıner unmıiıttelbar auf iıne Aussage 1im Konzilsdekret über das
Aufsıicht der Bischofskonferenz nıcht die Rede Aller- Laıenapostolat zurück un hat durchaus ihren Sınn Dıie

große Frage 1St demgegenüber, WAasSs eigentlıch regımen,diıngs tinden sıch In dem Statut einıge konkrete Sachver-
halte, 1ın denen die Miıtwirkung der Bischofskonfterenz IET SE bedeutet. Wenn ich richtig interpretiere,

dann kann wenıgstens negatıv klar PESART werden, dafßklar normılert ISt, ELW be1 der Bestellung des geistlıchen
Assıstenten un be]1 der Wahl des Präsıdenten. Auch das Leıtung nıcht dıe konkrete Leıtung des betreffenden Ver-

1Ns 1Im Sınne der Wahrnehmung der Geschäfte des Vor-Statut selber bedarf der Zustimmung der Bischofskonte-
FENZ standes bedeuten kann. Wenn das der Fall ware, könnte

INa  — Ja überhaupt nıcht VO Autonomıie sprechen.
Wır haben bisher dıe vermögensrechtliche Seıte des

Vereinigungsrechts noch nıcht ausdrücklich be- Es o1bt Ja auch noch den Begriff der „Oberleıitung”.
Ist LWASs 1m Kanon VD gemeınt?rührt. Nun 1St ber dıe Frage der Verwaltung des Ver-

einsvermögens on einıger Bedeutung für dıe Autono- Hollerbach: Der Begriff der „Oberleitung“ spielt 1im
mıle, die eın Verband oder Vereın In der Kırche genleßt. Recht der öffentlichen ereine ine Rolle ach meıner
Beı den öffentlichen Vereınen, die Gründungen der Auffassung 1St der Begriff der Leiıtung 1m Kanon 5235 LLUT
kırchlichen Autorität sınd, 1St dıie Sache klar Ihr Vermö- iıne zZusammenTaAssende Beschreibung für dıejenigen
SCH 1St nach den Bestimmungen des Kodex Kırchenver- Rechte, die In den Bestimmungen über die prıvaten Ver-
mOgen. Aber die kırchliche Autorität sıchert sıch uch ine konkret aufgeführt sınd, also 7 B das Recht, da{ß
eım Vermögen der privaten ereiıne Eingriffs- bzw. eın Vereın VO der zuständıgen Autorität aufgelöst WCI-

Kontrollmöglichkeiten den kann, WECNN seıne Tätigkeıt einem schweren Scha-
den uUuUSWw gereıicht. Es bleiben immer noch Fragen derHollerbach: Für die prıvaten ereine 1St 1ın dieser Frage

der Kanon 3245 maßgebend. Demnach wırd ihr Vermö- Abgrenzung Z 0N Aufsıichtsbegriff, ber das 1St 1ıne
Schwierigkeit der kanonistischen Deftinition.

SCH frei yemäfßs den Statuten verwaltet, 1St Iso nıcht Z
Kırchenvermögen rechnen WI1€e das des öffentlichen
ere1ıns. Freilich bleibt das Recht der zuständıgen Kır-
chenautorität unberührt, arüber wachen, daß das „Die Vergabe VO Miıtteln darf nıcht
Vermögen Vereinszwecken verwendet wird. Dabe!l unmıttelbar mıt estimmten Auflagen
handelt sıch ine konkrete Ausprägung des Auf- verknüpft werden“
sichtsrechts der kırchlichen Autorität. Man wiırd orund-
sätzlich nıchts dagegen einzuwenden haben, da{fßs iıne Von den Unklarheıiten bezüglıch der kırchlichen
solche Aufsicht esteht. Nur würde einer sinnvollen Autsicht eiınmal abgesehen: dıe Autonomıie VO ere1ın1-
Weıterentwicklung des kanonıschen Rechtes ENTISPCE- SUNSCH wırd doch auch dort eingeschränkt, S$1e 1n der
chen, den m Bereich VO Auftsıicht SCHAUCI Finanzıerung VO Transfer-Subventionen, VO Kirchen-
strukturieren un normıleren. Es müßte eın Instru- steuermuiıtteln abhängıg werden. Gibt denn eigentlıch
mentarıum entwıckelt werden, das nıcht be]l globalen überhaupt noch den Laıenverband, der seıne Aufgaben,

sıch selbst finanzıert? Hıer scheinen WIr In den taktı-Bestimmungen über iIne Autfsicht beläßt, sondern klare
Aussagen arüber erlaubt, welche Art VO Auftsicht schen Entwicklungen einem schwiıerigen Punkt
sıch andelt un WI1IEe welılt diese Autsıcht geht. Dem AaL- se1ın, weıl dıe weıtgehende Abhängigkeıit tinanzıeller Art
lıchen Juristen lıegt nahe, hıer zumındest die Unter- zusammenkommen kann mIıt dem Drängen darauf, dıe
scheidung zwıschen Fachautsicht un Rechtsautfsicht VO der kırchlichen Autorität SCIN gesehene Vereinstorm
denken. mMIt entsprechenden Einflußmöglichkeiten wählen

Es tällt überhaupt auf, da{fß uch bel den prıvaten Hollerbach: Man kann nıcht ausschließen,
Vereınen der kırchlichen Autorität 1mM Kodex eın sehr grob tormulieren, da{fß auf kırchliche Vereinigungen
weıtreichendes Autsichtsrecht zugesprochen wırd Im Druck ausgeübt wırd, sıch den Regeln des kırchlichen
Kanon 823 1St nıcht LLUT VO der „vıgılantıa auctoritatıs Vereinsrechts unterwerften, WENN davon finanzıelle
eccles1astıcae” dıe Rede, sondern uch VO „regımen Zuwendungen abhängig sınd. Ahnliches 1STt eınem Ja uch
auctorıtatıs”, dem dıe priıvaten Vereıne unterstehen. In 4aUS dem staatlıchen Bereich sehr vertraut, weıl den
welche Richtung würden Sıe dıese Bestimmung interpre- Bedingungen der heutigen modernen Industriegesell-
tieren ” schafrt mMI1ıt ıhren vieltältigen Verflechtungen un Abhän-
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gyıgkeıten alleın schon dıe Wahrnehmung VO Freiheit INa  a nıcht doch au prinzıpiellen Erwägungen dieses
LWAaSs kostet und vielfach aus bloßer treıer Inıtiatıve Schweigen verstehen, da{fß Nıchtkatholiken yrundsätz-
nıcht genügend Miıttel aufgebracht werden können, ıch als Miıtglieder ausgeschlossen sınd und allentalls
ın völlıger, auch finanzieller Autarkie auLOoOnNOM se1ın. Sonderformen VO Teılhabe möglıch sınd, ELW. die FEın-
Das 1St eın Grundphänomen unserer heutigen gesell- raumung eınes (Gaststatus. Wıinftried Schulz vertritt mıiıt
schaftlıchen Exıstenz, das sıch jedenfalls den Be- Gründen dıe Auffassung, da{ß das Vereinsrecht
dingungen der Kırche 1n Deutschland auch in dıe Kırche 1ıne Mitgliedschaft VO Nıichtkatholiken erlaubt.
hıneıin tortsetzt. Dıieser Punkt wırd ımmer wichtiger für ıne Kırche,

Und WI1e läfßt sıch eıner solchen Entwicklung 1mM Be- dıe ımmer mehr Dıasporakirche 1St un: nıcht mehr
reich des kırchlichen Vereinswesens gegensteuern” Volkskirche 1mM hıstorisch-traditionellen Sınne. Wenn S1Ee

missıonarısch wırken will, mu{l S$1e Ja Formen und WegeHollerbach: Man wiırd csehr daftür werben mÜüssen, da{fß 1mM finden, WwW1€e S1e Menschen sıch einladen kann. Das galtSınne einer möglıchst weıtgehenden Autonomıie der Ver- nıcht 1U  a für die Pfarreien, sondern auch für katholischeein1gungen uch Voraussetzungen geschafften werden, Vereinigungen. Müssen, Wenn Verbände otfen un gEISt-dıe dıie wirtschafttliıche Basıs datür begünstigen. Zugleıch lıch seın wollen, da nıcht WG Formen VO  —_ Miıtglıed-wırd INa dafür eintreten muüssen, da{ß be1 der Vergabe
VO Subventionen, dıe eintach unerläfßlich sınd, dıe Au- schaft oder Teilmitgliedschaft gygefunden werden”
tonomıe 1m inhaltliıchen Sınne berücksichtigt wırd, da{fß Hollerbach: Dıie innere Legıtimation für die Forderung
also nıcht beı der Vergabe VO Miıtteln VO vornehereın nach Öffnung der kırchlichen ereıne lıegt INn der Tat 1m
ine unmıttelbare Verknüpfung mMI1t SAanzZ estimmten m1ss1ıOonarıschen, diakonischen und möglicherweise auch
Auflagen ertolgt. Faktıiısche VWırkungen, die auf ıne Ab- 1mM ökumenischen Auftrag der Kırche. Aber die Interpre-
hängigkeit hınlaufen, sınd nıcht auszuschließen, ber das tatıonslage ISt hier schwierig. Auch ıIn diesem Punkt mu{fß
hängt wıeder miı1ıt dem vorhın angesprochenen Thema des der Erörterungsprozeis noch weıtergehen.
aufsichtsrechtlichen Instrumentarıums Das Inwıeweılt können eigentlıch VOoO Kirchenstrafen be-gleiche gılt auch für das Subventionsrecht als Instrumen-
tarıum. troffene Katholiken Miıtglıeder VO Verbänden seın und

dort Leıtungsiunktionen wahrnehmen? Kann LWAa 1n
Wäre ıne möglıche Regelung nıcht, da{fß Verbände wıederverheiratet Geschiedener ıtglıe elınes se1l Öf-

für bestimmte Objekte oder Projekte, die für hre Tätıg- tentlichen oder se1 eines VO der Kırchenautorität
keıt oder auch für objektive Ziele der Kırche insgesamt probierten prıyvaten Verbandes seın ” Kann oder S$1e als
wiıichtig sınd, für deren Realısıerung ber hre eıgene Fı- Vorsiıtzender/Vorsitzende eınes Verbandes amtıeren ”
nanzkraftt nıcht ausreıicht, VO Verband der Diözesen Hollerbach: Für dıe öffentlichen Vereıne o1bt den Ka-oder der Bischofskonterenz entsprechende Subventionen

110 516 Wer den katholischen Glauben aufgegeben haterhalten? Die kırchliche Subventionierung blıebe dann oder VO  3 der kırchlichen Gemeinschaft abgefallen 1Stauf spezıtısche Projektfinanzierung beschränkt, un: die
(GGesamtautonomıie der Verbände ware nıcht VO den Fı- oder MIt der Verhängung bzw der Feststellung der EX-

kommunikation bestraft ISt, kann gültıg 1n öffentliche
an her In Frage gyestellt. Vereinigungen nıcht aufgenommen werden. Wenn ich
Hollerbach: Das wAare eın durchaus erwagenswertes Mo- recht sehe, triıtft dieser Kanon allerdings auf den ad-

len Fall der wıederverheiratet Geschiedenen nıchtdell; In dieser Rıichtung könnte INa  e sıch ine Entwick-
lung vorstellen. Ich muß allerdings SCNH, da{ ich leıder Für die prıvaten Vereıne 1sSt 1n den einschlägıgen Kano-
In diesem Bereich wen1g Erfahrungen habe, mich NCsS In dieser Frage nıchts normılert.
dazu konkreter äußern können. Es andelt sıch dabe1
Ja auch nıcht sehr i1ne Frage des kirchlichen Ver- „Das Feld wırd sıch weıterein1gungsrechts selber als dessen konkrete Ausgestal-
Lung VO Ort dıitfferenzieren“

Die Dıiskussion ber das MNECUEC kırchliche ereıns-Eınen wichtigen Punkt tür das MNECUEC Vereinsrecht
haben WIr bıslang noch nıcht angesprochen: die Frage, recht tällt In ine Phase, In der sıch das kırchliche Ver-

einsrecht und Verbandswesen nıcht NUr, ber auch hıerob Nıchtkatholiken Mıiıtglıeder VO prıvaten Vereinen
seın können. Wenn ich recht sehe, läfßt der Kodex diese In der Bundesrepublık In eiınem Veränderungs- un: Um-
Frage otfen strukturierungsprozeifß betindet. Wahrscheinlich wırd

mancher tradıtionelle Verband noch stärker AIl Bedeu-Hollerbach: Der Kodex schweigt In bezug auf die DrIva- Lung un: Ausstrahlung verlıeren, während CU«C „Bewe-ten Vereıne, allerdings nıcht, naturgemäfß nıcht, kann gungen“ Gewicht gyewinnen. Wıe wiırkt sıch diese
11249 In bezug auf die öffentlichen ereıne. Für S1E Entwicklung auf Umsetzung und Anwendung des Ver-gult Kanon 316 Es wırd gegenwärtig kontrovers arüber einsrechts aus”dıskutiert, W as dieses Schweigen bedeutet: Läfßrt den
Raum offen für die Lösung dieser Frage durch die Statu- Hollerbach: Dıe großen Blöcke 1mM kırchlichen ereins-
ten oder möglicherweise durch Partikularrecht oder mu{fß und Verbandswesen ürften be1 uns doch relatıv stabıl
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leiben. Ich denke dabel LWAa den Bereich der Jugend- STuDPCNH oder eben auch die verschiedenen neuén ge1istlı-
verbände oder den Bereich der bestimmten Berufs- chen Bewegungen. Da bahnt sıch doch eigentlıch
STIUDPCH zugeordneten Verbände, Iso z B Kolping d W asSs zwıschen gemeıindlıch und verbandlıch verfaßter
Hıer stellt sıch dann auch VO den gewachsenen Struktu- Kıirche lıegt. Wırd dieser Bereich nıcht zunehmend wiıich-
1601 her die mehrtach diskutierte Frage, Ww1€e sıch diese tiger, WEeNN dıie Kirche als Kırche Ort nıcht NUur über-
ereiıne nach dem Recht einordnen wollen. Aber leben, sondern sıch auch mıissıionarısch-werbend artıku-

INAas natürlıch sehr ohl NCUEC Phänomene gyeben, lıeren wiıll?
spirıtuelle Gruppen, die iıne Sanz estimmte Form VO Hollerbach: Gerade auch für diıesen Bereich bietet derGemeinschaft pflegen, auch ine ganz bestimmte Form

HGUE Kodex mıt der Hervorhebung des Vereinigungs-der Wahrnehmung des VWeltdienstes, SOWeIlt sıch
Laı:engruppen andelt. In dieser Rıchtung wırd sıch rechts eiınen posıtıven Ansatz. Dıiıe Beıspıiele, dıe S1e g-

nn haben, zeıgen Ja, WI1IeE sıch „schlicht private”wahrscheinlich das Feld ditferenzieren. Dabeı sınd —-

türlıch die Verhältnisse INn den einzelnen Ortskirchen Vereinigungen zusammentinden un als legıtıme Aus-

sehr unterschiedlich. Man raucht 1Ur viele Ortskiır- druckstormen kırchlichen Lebens betätigen können. Es

chen In der rıtten elt 72101 denken, die möglicherweise gehört DA Grundkonzeption VO Kırche nach katholi-
schem Verständnıs, da{fß elinerselts 1ne amtskirchliche

ganz andere Formen hervorbringen, als das beı uns der Struktur g1bt, andererseıts diese vereinıgungs-verbands-Fall ISt rechtliche Struktur. Es 1St notwendiıg, diese beıden Struk-
Wenn Sıe die Dritte Welr ansprechen, denkt I1a  —_ turelemente unterscheıden. Aber diese Untersche1-

natürlıch zunächst Basısgemeinden, die bel uns dung dart nıcht dazu führen, da{fß WIr In eınen Dualismus
kaum o1bt un: die 1mM übrıgen rechtlich 1U schwer geraten, vielmehr mUussen die eıden Grundstrukturen 1mM
normileren seın dürtten. Aber auch be1 uns geschıieht Dienste der Heılssendung der Kırche ın eın Verhältnis
doch ein1gES außerhalb der üblıchen Verbandsstruktur, truchtbarer Kooperatıon gebracht werden, Span-
dıe Ja teilweıse Erstarrungen leidet. Es bılden sıch nungsreich dıe Beziehungen 1mM einzelnen auch seın MO-
Gruppen soz1ıalen Zwecken, Bıbelstudien, Gebets- SCH

Das Bıld der Trau
Versuch eıner anthropologisch-theologischen Standortbestimmung

derum VO Mann unterscheiden un: S$1€e 1ın ine mM1In-Die hier folgenden Ausführungen geben einen Vortrag 7Z01E-
der, den Bischof Karl Lehmann DO  s Maınz auf Einladung derwertige abzudrängen? Gibt das Bıld der Frau
der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Frauenverbände UN überhaupt? Ist dies wünschenswert? Ist das Wort „Biıld"”
Yuppen auf deren Jahrestagung Feb)ruar 79857 ıIn nıcht gleichzusetzen eıner vorgegebenen dee oder einem
Bad Honnef gehalten hat. Die Vortragsform ıst bewufßt bei- aller Wirklichkeit vorauslıegenden Ideal, 1n das U alle
behalten. Der ext zuurde allerdings nNOCHDMALS gründlıch Frauen gleichsam typısch eingezeichnet werden sollen?
durchgearbeitet UN zrelen einzelnen Stellen merbessert. Für viele steckt hinter der Formulierung „Das Bıld der
Er baut auf einem früheren Versuch auf, der UNnNLTIer dem Titel Frau  < eın ıdeologıisches Denken. Sollte I1a  — nıcht über-
„Dıie Stellung der Frayu als Problem der theologischen An- haupt auf „das Bild“ verzıchten, ZUgUNStEN der vielen in-
thropologie“ ın mehreren Sprachen erschienen ıst (vgl. den dividuellen Bılder, die In jedem konkreten Leben VCI-

deutschen Text ın Communı10 E HH 305—324). Für wiıirklıcht werden”?
Alleın diese Fragen zeıgen schon, W1€e schwierig un: —Belege UN Literaturhinweise se1 deshalb auf diese Studie

verwiesen. Im vorliegenden Beıtrag z 1ırd dıese frühere Ar- strıtten jede Aussage Ist Dıie tormulierten Fragen sınd In
der Tat auch echte Gefahren, denen INa  = NUur dann be-beit zusammengefaßt, Jortgeführt UN auf den neuesien

Stand gebracht. SCHNCNH kann, WEeNnNn INa  _ ihnen 1Nns Auge siıeht. Wer über
die Stellung der Frau spricht, begıbt sıch 1n eın unüber-
sehbares Feld, in dem ımmer wıeder verborgene Mınen
hochgehen können. Die Sprache ISt hiıer besonders verraxa-ıbt das Bıld der Frau überhaupt? terisch. Dıies mu{fß der Vortragende bzw Schreibende

Bereıts die Überschrift dieses Beıtrags weckt viele Fra- ebenso wı1ıssen WI1€ die Hörenden bzw Lesenden. Es o1bt
CN Gibt eın Bıld der Frau” Ist ihr Verständnıs nıcht hıer keinen absoluten Schutz. Um notwendiger 1St. das

beherrscht ONn ıhrer Beziehung DA männlıchen gemeınsame Verstehenwollen.
elt Wıll 909028  — überhaupt eın solches Bild der Frau, Dıie Frage nach dem Bıld der Frau ISt grenzenlos. (n
denn 1St das nıcht schon eın Ansatz, die Frau WIeE- übersehbar werdende Bıbliotheken ZCUECN davon. Es


